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#ST# Bundesbeschluss
betreffend

das Volksbegehren für die Heranziehung der öffentlichen
Unternehmungen zu einem Beitrag an die Kosten

der Landesverteidigung

(Vom 5. Dezember 1950)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in das Volksbegehren vom 21. Oktober 1946 für die Heran-
ziehung der öffentlichen Unternehmungen zu einem Beitrag an die Kosten der
Landesverteidigung und in einen Bericht des Bundesrates vom 21. April 1950*),

gestützt auf Artikel 121, Absatz 5, der Bundesverfassung und Artikel 7 ff.
des Bundesgesetzes vom 27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volksbegehren
und Abstimmungen über die Bevision der Bundesverfassung,

beschliesst :

Art. l

Das Volksbegehren vom 21. Oktober 1946 für die Heranziehung der öffent-
lichen Unternehmungen zu einem Beitrag an die Kosten der Landesverteidigung
wird der Abstimmung des Volkes unterbreitet.

Dieses Volksbegehren lautet wie folgt :
«Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizerburger stellen hiemit,

gestützt auf Artikel 121 der Bundesverfassung, das Begehren, die Bundes-
versammlung habe im Sinne der nachstehenden allgemeinen Anregung eine
Zusatzbestimmung zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 auszuarbeiten und
innert Jahresfrist dem Volke zu unterbreiten:

Bei der Beschaffung der Mittel zur Deckung der Aufwendungen für die
Landesverteidigung hat der Bund einen angemessenen Lastenausgleich zwischen
privaten und öffentlichen Unternehmungen herbeizuführen. Zu diesem Zwecke
sind die rechtlich selbständigen und unselbständigen industriellen und gewerb-
lichen Betriebe sowie die Kredit- und Versicherungsinstitute der Kantone und
Gemeinden einer ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihrer Eendite

*) BEI 1950, I, 914.
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angepassten Steuer zu unterwerfen. Kranken-, Versorgungs- und Bildungs-
anstalten sowie Unternehmen, die vorwiegend soziale, kulturelle oder kirch-
liche Aufgaben erfüllen, sind steuerfrei zu belassen.»

Art. 2

Dem Volke wird die Verwerfung des Volksbegehrens beantragt.

Art. 3

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Standerat,

Bern, den 3. Oktober 1950.

Der Präsident: Haefelin
Der Protokollführer: Ch. Oser

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 5. Dezember 1950.

Der Präsident: Aleardo Pini
Der Protokollführer: Leimgruber
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